
508 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates (VI.GP.) 

Bericht 
des Justizausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Doktor 
Schärf, Helmer, Gabriele Proft, Dr. Pitter­
mann, Böhm, Dr. Häuslmayer und Genossen 
(103/ A), betreffend Schaffung eines Bundes­
gesetzes über die Unzulässigkeit der Gel­
tendmachung von .Rückstellungsansprüchen. 

In der Nationalratssitzung vom 23. Jänner 
1952' haben die Abgeordneten Dr. Schärf und 
Genossen den Antrag 103/A, betreffend Schaf­
fung eines Bundesgesetzes über die Unzulässigkeit 
der Geltendmachung von Rückstellungsan­
sprüchen eingebracht. Die. erste Lesung über 
diesen Gesetzesantrag hat in der Sitzung des 
Nationalrates vom 31. Jänner 1952 statt­
gefunden. Nach Durchführung der ersten Lesung 
hat der Nationalrat diesen Gesetzentwurf dem 
Justizausschuß zur geschäftsordnungsmäßigen 
Behandlung zugewiesen und gleichzeitig durch 
Beschluß denselben beauftragt, an den National­
rat bis spätestens 5. März 1952 Bericht zu er­
statten. 

Der Justizausschuß hat diesen Gesetzesvor­
sChlag in seinen Sitzungen vom 21. Feber und 
vom 28. Feber 1952 in Beratung gezogen. Als 
Berichterstatter für den Ausschuß wurde Ab­
geordneter Dr. Pittermann gewählt. In der 
ersten Sitzung des Justizausschusses wurde die 
Generaldebatte über den Gesetzesvorschlag 
durchgeführt. In der gleichen Sitzung haben die 
Abgeordneten Dr. Maleta und Genossen einen 
Entschließungsantrag vorgelegt, nach welchem 
durch Schaffung einer Novelle zum Verwalter­
gesetz, BGBl. Nr. 157/1946, in der Fassung des 

. Bundesgesetzes vom 22. Juni 1949, BGBl. 
Nr. 163, erreicht werden soll, daß im Falle 
Starhemberg das Erkenntnis des Verwaltungs­
gerichtshofes durchgeführt, aber gleichzeitig Vor­
sorge getroffen wird, daß der Eigentümer über 
die rückerhaltenen Vermögenschaften bis zum 

Eibegger, 
Berichterstatter. 

Abschluß des eingeleiteten Strafverfahrens nach 
§ 58 StG. nicht verfügen kann. über Beschluß 
des Justizausschusses wurden die zuständigen 
Ministerien ersucht, ein Gutachten über die Ver­
fassungsmäßigkeit des Antrages .der Abgeord­
neten Dr. Schärf und Genossen und die 
legistische Formulierung für die in der Ent­
schließung zum Ausdruck gebrachten Absichten 
vorzulegen. 

In der Sitzung vom 28. Feber 1952 wurde die 
Spezialdebatte über den Antrag der Abgeord­
neten Dr. Schärf und Genossen durchgeführt 
und gleichzeitig ein von den Abgeordneten 
Dr. Maleta und Genossen vorgelegter Gesetz­
entwurf für eine Novelle zum Verwaltergesetz 
in Beratung gezogen. An der Debatte über diese 
Gesetzesvorlagen haben sich außer dem Bericht­
erstatter fast alle Mitglieder des Justizausschusses 
beteiligt. " 

In der hierauf vorgenommenen Abstimmung 
wurden der Antrag 103/A der Abgeordneten 
Dr. Schärf und Genossen mit 10 gegen 8 Stim-
men und der Antrag Dr. Maleta und Genossen 
mit 9 gegen 9 Stimmen abgelehnt. Mangels einer 
Mehrheit können daher die beideriGesetzes­
vorschläge nicht als Antrag des Justizausschusses 
dem Nationalrat vorgelegt werden. Hingegen 
haben die Abgeordneten Dr. Pi t t e r man n / 
und Genossen den unter A beigedruckten und' A 
die Abgeordneten Dr. Mal eta und Genossen / 
den unter B abgedruckten Gesetzesvorschlag als . B 
Minderheitsanträge angemeldet. 

Als Berichterstatter des Justizausschusses für 
das Haus wurde Abgeordneter Max Eibegger ge-
wählt. . 

Der Justizausschuß stellt somit de~ An t rag, 
der Nationalrat wolle diesen Bericht zur Kennt­
nis nehmen. 

Wien, am 28. Feber 1952. 

Dr. Nemecz, 
Obmann. 
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Minderheitsanträge. 

Die gefertigten Abgeordneten beantragen fol­
gendes Bundesgesetz über die Unzulässigkeit der 
Geltendmachung von Rückstellungsansprüchen: 

Bundesgesetz vom 1952, 
über die Unzulässigkeit der Geltendmachung 

von Rückstellungsansprüchen. 
Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Eine Person, die in führender oder doch 
einflußreicher Stellung in Zusammenarbeit mit 
einer auswärtigen Macht oder mit deren Unter­
stützung etwas unternommen, was zur Zerstörung 
oder Ausschaltung der verfassungsmäßigen Ein­
richtungen der demokratischen Republik öster­
reich beigetragen hat, kann den Anspruch als 
geschädigter Eigentümer (Anteilsberechtigter, Be­
rechtigter) nach Rückstellungsgesetzen nicht gel­
tend. machen. Da.s gleiche gilt für die Erben 
di.eser Person. 

§ 2. (1) Wurde im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes eine Rückstellung an eine 
Person, deren Zugehörigkeit zu der im § 1 ge­
kennieidmeten Gruppe glaubhaft gemacht wird, 
durch rechtskräftiges Erkenntnis (Bessheid) be­
reits verfügt, so ist das Erkenntnis {Bescheid) 
auf Antrag des Rückstellungsgegners oder der 
Finanzprokuratur von der Behörde, die zur Ent­
scheidung in erster Instanz zuständig war, auf­
zuheben .. Das Rückstellungsverfahren tritt in 
diesem Falle in den Stand vor der aufgehobenen 
Entscheidung zurück; wurde das Vermögen auf 
Grund der aufgehobenen Entscheidung bereits 

zurückgestellt oder dann veräußert, so hat dies 
auf die neue Entscheidung keinen Einfluß. Falls 
in einem solchen Rückstellungsverfahren mit ge­
sonderter Erkenntnis auch dem Rüc:kstellungs­
gegner ein Anspruch zuerkannt worden war,· ver­
liert auch dieses Erkenntnis seine Wirksamkeit. 

(2) Ein Antrag nach Abs. 1 kann nur inner­
halb von sechs Monaten nachdem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes bei der in Abs. 1 genannten 
Behörde gestellt werden. 

(3) Während des Verfahrens kann über Antrag 
die öffentliche Verwaltung im Sinne und nach 
den Bestimmungen des Verwaltergesetzes BGBL 
Nr. 157/1946 verfügt werden. Wird der Antrag 
von der Finanzprokuratur gestellt, so ist die 
Öffentliche Verwaltung vom Bundesministerium 
für Finanzen ~leichzeitig zu verfügen. 

§ 3. (1) Vermögen, die auf Grund der auf~ 
gehobenen Entscheidung bereits geleistet -wurden, 
sind vom Inhaber zurückzustellen, soweit sie 
nicht ein Dritter gutgläubig erworben hat; in 
diesem Falle hat der Veräußerer den Verkehrs­
wert zu leisten. Ein gutgläubiger Erwerb liegt 
nicht vor,· wenn das Vermögen nach dem 6. Jän­
ner 1952 erworben wurde. 

(2) Die Entscheidung ist in dem nach § 2 zu 
fällenden Erkenntnis (Bescheid) zu treffen. Dem 
Erwerber kommt ParteisteIlung zu. 

. § 4. Mit der Vollziehung dieses Bundesg~setzes' 
sind die Bundesministerien, die für die V 011-
ziehung des jeweils in Frage kommenden Rück­
stellungsgesetzes zuständig sind, betraut. 

Erläuternde Bemerkungen. 

Zu § 1: 

Es wird. bestimmten Personen der Anspruch 
auf . Rückstellung von Vermögen, den sie nach 
den Bestimmungen der Rückstellungsgesetze er­
heben. können, entzogen. 

Voraussetzungen dazu sind: Teilnahme in füh­
render oder einflußreicher Stellung an einem 
Unternehmen, mit Unterstützung oder in Zu­
sammenarbeit mit einer auswärtigen Macht, das 
zur Zerstörung oder Ausschaltung der verfas­
sungsmäßigen Einrichtung der demokratischen 
Republik österreich beigetragen hat. Das 

Unternehmen der betroffenen Person muß zur 
'Zerstörung oder Ausschaltung verfassungs­
mäßiger Einrichtungen. beigetragen haben; es ist 
nicht erforderlich, daß es der einzige Grund 
dafür war. 

Zu § 2: 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten hin­
sichtlich der in § 1 genannten Person auch bei 
bereits rechtskräftigen Erkenntnissen (Bescheiden). 
Das Verfahren auf Aufhebung des Rückstellungs­
erkenntnisses ist von' der Behörde, die in erster 
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Instanz zuständig war, aufzuheben. Wird der 
Aufhebungsantrag von der Finanzprokuratur 
erhoben, dann ist gleichzeitig mit dem Antrag 
vom Bundesministerimn für Finanzen ein öffent~ 
licher Verwalter zu bestellen, der bis zur er~ 
folgten Entscheidung im Amt zu belassen ist. Wird 
der Antrag von anderen gestellt, dann kann über 
deren Antrag ein öffentlicher Verwalter bestellt 
werden. 

Zu § 3: 
Soweit Vermögen auf Grund eines vorher 

rechtskräftig gewordenen Erkenntnisses bereits 
veräußert und geleistet wurde, kann dieses zu­
rückgefordert werden. Ein gutgläubiger Dritter 
soll jedoch geschützt werden, da er es ja im Ver­
trauen auf eine zur Zeit des Erwerbes gelte,nde 

3 

Rechtsordnung erworben hat. Dies kann bei­
spielsweise auf bereits erfolgte Erwerbung von 
Liegenschaftseigentum durch Dritte zutreffen. 

Ein gutgläubiger Erwerb soll jedoch von dem 
Zeitpunkt an ausgeschlossen werden, an dem der 
Wille der Mehrheit des österreichischen Volkes 
erkennbar war, den im § 1 genannten Personen 
das Recht auf Rückstellung abzuerkennen. Diese 
Bestimmung soll gleichzeitig eine Vermögensver­
schiebung in jener Zeit verhindern, in der 
die Aufhebung des Rückstellungsanspruches in 
Schwebe ist. 

Die Behörde, die gemäß § 2 zur Aufhebung 
des Rückstellungserkenntnisses angerufen wurde, 
entscheidet auch in der Sache über die Rechte 
gutgläubiger oder nicht gutgläubiger ,Personen. 

Dr. Pittermann Mark Eibegger Marchner Ferdinanda Flossmann , Czernetz 

Skritek Marianne Pollak 

Die Abgeordneten Dr. Maleta und Genossen 
stellen den An t rag, der Nationalrat wolle be­
schließen: 

Bundesgesetz vom 1952, 
womit das Verwaltergesetz, BGBI. Nr. 157/ 
1946, neuerlich abgeändert wird (2. Verwal­

tergesetznovelle). 
Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Bundesgesetz vom 26. Juli 1946, BGBL 
Nr. 157, über die Bestellung von öffentlichen 
Verwaltern und öffentlichen Aufsichtspersonen 
(Verwaltergesetz), in der Fassung des Bundes­
gesetzes vom 22. Juni 1949, BGBL Nr. 163, wird 
abgeändert und ergänzt wie folgt: 

1. Nach § 2 wird folgende Bestimmung ein­
gefügt: 

,,§ 2 a. Ein öffentlicher Verwalter im Sinne des 
§ 1 ist für Vermögenschaften (Vermögensrechte) 
(§ 1 Abs. 2) zu bestellen, die- dem geschädigten 
Eigentümer auf Grund des Ersten, des Zweiten 
oder des Dritten Rückstellungsgesetzes rückge­
stellt worden sind, wenn der Staatsanwalt gegen 
diesen Eigentümer die Einleitung der Vorunter­
suchung wegen Verdachtes des Verbrechens des 
Hochverrates nach § 58 StG. beantragt hat. Eine 
nach der Rückstellung vorgenommene Verfügung 
über solche Vermögenschaften (Vermögensrechte) 
'steht der Bestellung eines öffentlichen Verwal­
ters nicht entgegen." 

2. Dem § 3 wird als Abs. 3 angefügt: 
,,(3) Ein öffentlicher Verwalter ist auch für 

Vermögenschafien (Vermögensrechte) von Per­
sonengemeinschaften und juristischen Personen 
zu bestellen, an denen maßgebend Personen 
wirtschaftlich beteiligt sind, die unter § 2 a 
dieses Bundesgesetzes fallen oder die unter -maß­
gebendem Einfluß solcher Personen stehen." 

3. Im § 5 Abs. 1 werden die Worte "in § 2, 
lit abis e" durch die Worte "in § 2 lit abis e 
und in § 2 a" ersetzt. 

4. Nach § 18 wird folgende Bestimmung ein­
gefügt: 

,.,§ 18 a. (1) Eine öffentliche Verwaltung gemäß 
§ 2 a ist aufzuheben, 

1. sobald der Antrag des Staatsanwaltes auf 
Einleitung der Voruntersuchung rechtskräftig 
abgewiesen worden ist, 

2. sobald das Strafverfahren auf andere Art 
als durch Verurteilung wegen Verbrechens nach 
§ 58 StG. rechtskräftig beendet worden ist, 

3. mit ,dem Ablauf von drei Monaten nach 
Rechtskraft der Entscheidung über den Zuspruch 
aller im Strafverfahren geltend gemachten pri­
vatrechtlichen Ansprüche, jedoch längstens mit 
Ablauf von zwei Jahren nach Rechtskraft des 
verurteilenden Straferkenntnisses. 

(2) Vor Aufhebung der öffentlichen Verwal­
tung findet eine Anhörung der, im § 14 ge­
nannten Berufsvertretungen nicht statt." 
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5: § 19 Abs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Gesellschaften oder sonstigen Teilhabern, 

die unter die Bestimmungen der §§ 2 oder 2 a 
dieses Bundesgesetzes fallen, bleiben die ihnen 
gegen das Unternehmen z,ustehenden Rechte ge­
wahrt." 

Artikel II. 

(1) Die Bestimmungen des Volksgerichtsver­
fahrens- und Vermögensverfallsgesetzes 1947, 
BGBl. Nr. 213/1947, bleiben unberührt. 

Dr. Maleta Ing. Raab 

(2) Die Bestimmungen des Bundesgesetzes 
treten am 1. Jänner 1960 mit der Maßgabe 
außer Kraft, daß das Verwaltergesetz von 
diesem Zeitpunkt an in jener Fassung weiter­
zugelten hat, die im Zeitpunkt des Inkraft­
tretens des vorliegenden Bundesgesetzes in Gel­
tung gestanden ist. 

Artikel III. 
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 

das Bundesministerium für Finanzen betraut. 

Sebinger Prinke 
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